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trierte sich der Angeklagte weiter auf ihn und wandte sich 
erst danach wieder dem Verkehr vor dem Fahrschulfahrzeug 
zu. Etwa 20 m hinter der überquerten Kreuzung erkannte er 
in einer Entfernung von 7 m den ersten radfahrenden Jungen 
und stellte fest, daß der seitliche Abstand zwischen dem Fahr- 
schul-Lkw und dem Fahrrad zu gering war. Er lenkte des
halb mit der linken Hand das Fahrzeug nach links und beugte 
sich aus seinem Seitenfenster, um den Fahrvorgang sehen zu 
können, da der Junge 2 m vor dem Lkw aus dem Sichtbereich 
verschwand. Als sich der Junge in gleicher Höhe mit dem An
geklagten befand, beugte dieser den Oberkörper wieder in das 
Führerhaus. Gleichzeitig bemerkte er, daß das Hinterrad über 
ein Hindernis fuhr. Der vordere rechte Kotflügel des Lkw 
hatte den linken Griff des Fahrradlenkers erfaßt, so daß der 
Junge zu Fall kam, vom Lkw überrollt wurde und am Unfall
ort verstarb.

Aus der Begründung:
In Übereinstimmung mit der Rechtsauffassung des Obersten 
Gerichts (vgl. OG, Urteil vom 2. Februar 1987 — 3 OSK 1/87 —) 
ist die Strafkammer zu folgendem Ergebnis gekommen: Der 
Angeklagte trägt als Fahrlehrer die Verantwortung dafür, 
daß der Fahrschüler auf der Grundlage eigener Kenntnisse 
und gegebener Weisungen die Regeln des Straßenverkehrs 
respektiert und verwirklicht. Der Fahrlehrer ist nach § 13 
Abs. 2 der АО über die Zulassung von Fahrschulen und Fahr
lehrern und die Ausbildung von Kraftfahrzeugführern — 
Fahrschulordnung (FO) — vom 24. Mai 1982 (GBl. I Nr. 23 
S. 420) für die Führung des Kraftfahrzeugs während der fahr
praktischen Ausbildung verantwortlich und realisiert die Füh
rung des Fahrzeugs im Rahmen seiner in § 2 Abs. 5 StVZO 
statuierten Aufsichtspflicht.

Die Aufsichtspflicht des Fahrlehrers während der fahr
praktischen Ausbildung umfaßt sowohl die Gewährleistung 
der Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs als auch 
die Verantwortung für die Einhaltung der Bestimmungen der 
StVO. Im Umfang seiner Aufsichtspflicht gilt der Fahrlehrer 
als Fahrzeugführer i. S. des § 7 Abs. 1 StVO.

Der Angeklagte ist dieser Aufsichtspflicht nicht nachge
kommen, obwohl er dazu in der Lage war. In der konkreten 
Verkehrssituation hatte er die Pflicht, das Handeln seines 
Fahrschülers zu überwachen, zu kontrollieren und zu leiten, 
damit gemäß § 17 Abs. 2 StVO bei dem notwendigen Überhol
vorgang jede Beeinträchtigung und Gefahr für den zu Über
holenden ausgeschlossen war. Er hatte sich zu überzeugen, ob 
der Fahrschüler den Überholvorgang wie angewiesen vor
nimmt, und durfte das konkrete Handeln nicht dem Ermessen 
des völlig imgeübten und seine erste praktische Fahrstunde 
absolvierenden Fahrschülers überlassen. Der Angeklagte ver
letzte seine Aufsichtspflicht, indem er keine der Verkehrs
situation entsprechenden konkreten Verhaltensanforderungen 
an den Fahrschüler stellte, eine verbale Einflußnahme unter
ließ und das Handeln des Fahrschülers auch nicht rechtzeitig 
korrigierte, um durch eigenes Handeln die entsprechenden 
Maßnahmen zur verkehrsgerechten Führung des Fahrzeugs 
einzuleifen. Der Angeklagte ist deshalb für die eingetretenen 
Folgen verantwortlich.

Strafrechtliche Verantwortlichkeit gemäß § 196 Abs. 2 StGB 
tritt für den Angeklagten als Fahrlehrer dann ein, wenn der 
Fahrschüler unter Verletzung der Bestimmungen der StVO 
einen schweren Verkehrsunfall herbeiführt und dieser Unfall 
auf einer schuldhaften Verletzung der Aufsichtspflicht des 
Fahrlehrers beruht. Die Pflichtenlage ist dabei in gleicher 
Weise wie bei einem unmittelbar ein Fahrzeug führenden 
Kraftfahrer zu prüfen. Maßgeblich für die in der konkreten 
Verkehrssituation bestehenden Pflichten des Angeklagten sind 
vor allem die praktischen, technischen und verbalen Möglich
keiten des Fahrlehrers, vorausschauend und korrigierend das 
Fahrverhalten des Fahrschülers zu beeinflussen.

(Es folgen Ausführungen zur objektiven Schädlichkeit der 
Tat, zur Schuldschwere sowie zur Strafzumessung.)

Berichtigung
In dem Beitrag von E. L i e b e r a m ,  „Staatsrechtliche Aspekte 
der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ln Frankreich“, NJ 1988, 
Heft 8, S. 328 ff., sind in Fußnote 1, 2. Absatz, falsche Zahlen enthal
ten. Richtig muß es heißen: „daß 15 Prozent des Dienstleistungsper
sonals, 31 Prozent der kleinen Gewerbetreibenden und 16 Prozent 
der Arbeiter für Le Pen stimmten“.
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